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Einsatz und Beschaffung von Rechnern/Computern im Bezirksamt 
 

Fragestellung des Bezirksverordneten: 

 

1. Welche Hersteller und Modelle von Rechnern bzw. Computern werden aktuell im Bezirk-

samt verwendet? 

2. Wie viele Rechner/Computer sind insgesamt im Bezirksamt im Einsatz? (Bitte nach Desk-

top- und Laptop-Geräten aufschlüsseln.) 

3. Nach welchen Kriterien werden die Geräte für das Bezirksamt beschafft, und wer legt diese 

Kriterien fest? 

4. Welche Betriebssysteme sind auf den Rechnern/Computern des Bezirksamts installiert? 

5. Wie alt sind die derzeit genutzten Geräte im Durchschnitt, und wie häufig erfolgt eine Er-

neuerung der Hardware? 

6. Welches Budget steht dem Bezirksamt jährlich für die Beschaffung von IT-Geräten, insbe-

sondere Rechnern/Computern, zur Verfügung? 

7. Werden für bestimmte Aufgaben oder Abteilungen spezielle Rechner mit höherer Leistung 

benötigt? 

8. Welche Maßnahmen unternimmt das Bezirksamt, um die Datensicherheit und den Schutz 

sensibler Informationen auf den genutzten Rechnern zu gewährleisten? 
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Antwort des Bezirksamtes: 

 

Sehr geehrter Herr Vorsteher, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrter Herr Potthast, 

 

das Bezirksamt beantwortet Ihre Kleine Anfrage wie folgt: 

 

Zu 1.: 

Die eingesetzten Rechner und Computer (DesktopPC und Laptops) teilen sich auf die Herstel-

ler Hewlett Packard Enterprise und Dell Technologies auf. Die Beschaffung von Rechnern und 

Computern (auch im Rahmen der Modernisierung und Ersatz der Hardware) erfolgt auf Basis 

des ITDZ-Rahmenvertrages durch die IKT-Leitstelle. Hierbei wird eine Homogenisierung der 

zu beschaffenden unterschiedlichen IKT-Geräte auf den Hersteller Hewlett Packard Enterprise 

fokussiert. 

 

Zu 2.: 

Die IKT-Leitstelle hat aktuell im Einsatz: 

DesktopPC Anzahl  1698 

Notebook Anzahl  1654 

 

Zu 3.: 

Die Beschaffung erfolgt nach den verbindlichen Architekturvorgaben der IKT-Steuerung, wel-

che regelmäßig für die abnahmepflichtigen Behörden des Land Berlin veröffentlicht werden. 

Diese Vorgaben gelten ebenso für IT-Fachverfahren, die neu entwickelt, überarbeitet, ange-

passt oder in anderer Weise verändert werden (§20 Abs. 3 EGovG Bln).  

 

Zu 4.: 

Die eingesetzte Gerätetechnik wird mit Microsoft Windows 10 Enterprise betrieben. Aktuell ist 

die IKT-Leitstelle mit dem Projekt „Migration auf Microsoft Windows 11 Enterprise“ dabei, eine 

Modernisierung und Homogenisierung Betriebssystemversionen umzusetzen. 

 

Zu 5.: 

Im Durchschnitt sind die Geräte als Clientsystem 3 Jahre alt, ohne Unterscheidung des Ein-

satzzwecks.  Die IKT-Leitstelle ist aktuell dabei auf Microsoft Windows 11 zu migrieren, falls 

Geräte nicht mehr migrationstauglich sind, werden diese ausgetauscht. Daher wird durch die 

Beschaffung neuer tauglicher Geräte der Altersdurchschnitt gesenkt. 

 

Zu 6.: 

Dem Bezirksamt Neukölln von Berlin steht ein Gesamtbudget von 700.000 Euro zur Beschaf-

fung von IT-Hardware (inklusive Rechnern / Computern) zur Verfügung. 

 

Zu 7.: 

Es werden spezielle Rechner mit höherer Leistung derzeit immer dann auf Anforderung einge-

setzt, wenn grafische Anwendungen im Rahmen von Fachverfahren (AutoCad etc.) genutzt 

werden. 
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Zu 8.: 

Die eingesetzte Hardware und Software im Bezirksamt Neukölln von Berlin entspricht den Vor-

gaben der IKT- Architektur für das Land Berlin. Für Alle bereitgestellten BerlinPC und Fach-

ververfahren gibt es im ITDZ Berlin und im Bezirksamt Neukölln einsehbare Konzepte in Bezug 

auf Infrastruktur und Informationssicherheit, den Datenschutz und die Betriebsführung. Diese 

basieren auf den Standards des BSI und den für das Land Berlin gültigen Richtlinien zur IKT-

Sicherheit. Die Regelungen der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) und des Berliner Da-

tenschutzgesetztes (BlnDSG) sowie spezialgesetzlich bestehende Bestimmungen zum Schutz 

personenbezogener Daten werden weiterhin eingehalten und auch durch das Berliner E-

Government Gesetz berücksichtigt (§3 EGovG Bln). 

 

 

Martin Hikel 

Bezirksbürgermeister 

 


